INFORMATIONSBLATT FÜR DIE GÄSTE IM RAHMEN DER MASSNAHME GEGEN DAS COVID-19-CORONAVIRUS 
Liebe Gäste,

Willkommen in ………………….

Wir möchten Sie darüber informieren, dass ……………… völlig in Einklang mit den speziellen Gesundheitsprotokollen steht, worauf sich alle Tourismusunternehmen verlassen, um Maßnahmen gegen das COVID-19-Coronavirus zu ergreifen, wie im gemeinsamen Ministerialbeschluss Nr. 6632 von den Ministerien für Finanzen, Gesundheit und Tourismus (Griechisches Amtsblatt 1632 Β’/ 21-4-2021) vorgesehen ist.
Im Empfangsbereich befindet sich ein „Informationsblatt für die Gäste über die Einhaltung des Gesundheitsprotokolls bei der Maßnahme gegen das COVID-19-Coronavirus“, in dem die von der Touristenunterkunft ergriffenen Maßnahmen gegen COVID-19 aufgeführt sind.

Alle Mitarbeiter der Unterkunft haben die erforderlichen Schulungen erhalten, um den Gesundheitsprotokollen nachzukommen.   
Die Unterkunft ……………………………….. hat vom Tourismusministerium das Zertifizierungssiegel „Health First“ erhalten, aus dem hervorgeht, dass die Einrichtung alle Gesundheitsprotokolle einhält.    
Bei unserem Versuch, sich an die neuen Umstände der COVID-19-Coronavirus-Pandemie anzupassen, bitten wir Sie um Ihr Verständnis und die Einhaltung der Maßnahmen zur Verhinderung der COVID-19-Coronavirus-Übertragung.
Bei Symptomen wie Husten, Kopfschmerzen, leichtem Fieber bleibt der Kunde in seinem Zimmer und kommuniziert sofort mit dem Manager der Touristenunterkunft.

Wenn der Kunde Symptome im Zusammenhang mit COVID-19 aufweist oder innerhalb von 14 Tagen nach seiner Abreise ein positives Testergebnis für COVID-19 erhält, muss er dies dem Manager der Touristenunterkunft unverzüglich mitteilen.

Aus Gründen des Schutzes der öffentlichen Gesundheit wird eine Akte mit den Kundendaten gemäß den oben genannten einschlägigen Gesetzen aufbewahrt.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass das Unternehmen keine Haftung gegenüber Personen übernimmt, was das COVID-19-Coronavirus direkt oder indirekt betrifft, da wir alle speziellen Gesundheitsprotokolle einhalten und das Zertifizierungssiegel „Health First“ tragen (Artikel 60 Abs. 5 Gesetz 4688/24-5-2020).
Im Falle eines vertraglichen Anspruchs oder eines Anspruchs aus unerlaubter Handlung gegen die Touristenunterkunft sind ausschließlich die griechischen Gerichte im Sitz der Touristenunterkunft zuständig, und anwendbar ist ausschließlich das griechische Recht.
Das vorliegende Informationsblatt und alle von der Touristenunterkunft bereitgestellten Informationen bestätigen, dass der Kunde den Inhalt gelesen und damit einverstanden ist.
Im Namen des Managements von …………………… wünschen wir Ihnen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt!
Datum ……………………………………………………………………………………………………………………
Name des Kunden / Unterschrift des Kunden ……………………………………………………….
